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heit verstandenen – Verwaltung aufgefasst werden muss. Die 
Nähe bestimmt sich nach dem Inhalt der Tätigkeit. Es kommt 
nicht darauf an, wie der ehrenamtliche Richter das Verhältnis 
subjektiv bewertet und ob er sich in der Lage sieht, als ehren­
amtlicher Richter inhaltlich frei und unabhängig von seinem 
Dienstherrn zu entscheiden.
L. ist als Angestellte im öffentlichen Dienst i. S. v. § 22 Nr.  3 
VwGO anzusehen. Sie ist im Referat „Arbeits- und Gesund­
heitsschutz“ als Tarifbeschäftigte Sachbearbeiterin im Aufga­
benbereich „Bedarfsträger für Assistivtechnik“. Wesentlicher 
Teil ihrer Tätigkeit ist die Koordinierung der Beschaffung as­
sistiver (unterstützender) Arbeitsmittel für schwerbehinder­
te Beschäftigte der Bundesfinanzverwaltung. Sie trifft Ent­
scheidungen zu Erforderlichkeit und Eignung der Hilfsmittel, 
Einbindung interner und externer Berater, Beschaffungs­
vorgaben für assistive Arbeitsmittel, berät Führungskräfte, 
Schwerbehindertenvertretung sowie betroffene Beschäftigte 
und nimmt Grundsatzaufgaben bei Maßnahmen des Arbeits-, 
Gesundheits- und Strahlenschutzes wahr (u. a. Schulungs­
konzepte zu Arbeitsschutzthemen, Auswahl und Akquise von 
externen Lehrenden für Fortbildungsveranstaltungen, Einwei­
sung und Betreuung neuer Fachkräfte für Arbeitssicherheit). 
Diese Tätigkeiten erfüllen öffentlich-rechtliche Pflichten der 
Bundesfinanzverwaltung und stellen keine bloßen Hilfstätig­
keiten dar. Sie werden aus der Sicht eines Beteiligten im ver­
waltungsgerichtlichen Verfahren als Handeln der Verwaltung 
wahrgenommen, somit dem öffentlichen Dienst zugerechnet. 
L. nimmt Aufgaben wahr, die ein Auftreten gegenüber Dritten, 
die nicht der Bundesfinanzverwaltung angehören, erfordern. 
Damit repräsentiert sie aus der Sicht eines Außenstehenden 
die Verwaltung.

Link zum Volltext der Entscheidung
https://nrwe.justiz.nrw.de/ovgs/ovg_nrw/
j2025/16_F_24_25_Beschluss_20250513.html
[Abruf: 14.11.2025]

OVG Nordrhein-Westfalen: Amts
entbindung eines freigestellten 
Tarifbeschäftigten
Eine nur vorübergehende Freistellung oder Beurlaubung eines 
Beamten oder Angestellten des öffentlichen Dienstes lässt 
den Hinderungsgrund des §  22 Nr.  3 VwGO nicht entfallen. 
(Orientierungssatz des Gerichts)
OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 10.7.2025 – 
16 F 30/25

Gründe: Ein ehrenamtlicher Richter ist vom Amt zu entbin­
den, wenn er als Beamter oder Angestellter im öffentlichen 

Dienst tätig ist, soweit diese Tätigkeit nicht ehrenamtlich aus­
geübt wird (§ 24 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 22 Nr. 3 VwGO). Der 
Betreffende muss auch im öffentlichen Dienst „tätig“ sein. 
Personen, die nicht mehr funktionell und organisatorisch der 
aktiven Verwaltung angehören, können als ehrenamtliche 
Richter berufen werden, z. B. Beamte im Ruhestand, dauer­
haft beurlaubte Beamte oder Beamte in der Freistellungs­
phase der Altersteilzeit. Eine nur vorübergehende Freistellung 
oder Beurlaubung eines Beamten oder Angestellten lässt den 
Hinderungsgrund des § 22 Nr.  3 VwGO nicht entfallen. Eine 
in absehbarer Zeit mögliche Rückkehr in eine aktive Tätigkeit 
im öffentlichen Dienst kann bereits den bloßen Verdacht einer 
Nähe zur Verwaltung begründen und den Beamten oder An­
gestellten aus Sicht eines Beteiligten des verwaltungsgericht­
lichen Verfahrens weiterhin als Repräsentant der Verwaltung 
erscheinen lassen.
Ausgehend hiervon ist R. als Angestellter im öffentlichen 
Dienst i. S. v. §  22 Nr.  3 VwGO anzusehen. Er ist bei der N., 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, als Personalrats­
vorsitzender für die Dauer der aktuellen Wahlperiode vom 
1.7.2024 bis 30.6.2028 von seiner Tätigkeit (Fachkraft für Ar­
beitssicherheit) freigestellt und würde bei einem Ausscheiden 
aus dem Personalrat voraussichtlich wieder entsprechend ein­
gesetzt. Die Tätigkeit als Fachkraft für Arbeitssicherheit stellt 
keine bloße Hilfstätigkeit dar, sondern wird aus der Sicht eines 
Beteiligten in einem verwaltungsgerichtlichen Verfahren als 
Handeln der N. wahrgenommen und somit dem öffentlichen 
Dienst zugerechnet. Dass R. noch bis 2028 vollständig von sei­
nen arbeitsvertraglichen Pflichten freigestellt ist, steht der An­
nahme nicht entgegen, dass er im öffentlichen Dienst „tätig“ 
ist. Zwar besteht seine derzeitige Aufgabe als Personalratsmit­
glied nach dem LPVG NRW in erster Linie darin, sich gegen­
über der N. für die Interessen der Beschäftigten einzusetzen; 
in dieser Eigenschaft tritt er gerade nicht als Repräsentant der 
Dienststelle auf. Die Freistellung besteht jedoch nicht dauer­
haft, sondern läuft in fast drei Jahren aus. Es ist offen, ob er 
bei der kommenden Wahl erneut in den Personalrat gewählt 
und vollständig freigestellt wird. Daher erscheint seine Rück­
kehr in eine aktive Tätigkeit als Angestellter im öffentlichen 
Dienst in absehbarer Zeit möglich, was aus der Sicht eines Be­
teiligten im gerichtlichen Verfahren weiter eine hinreichende 
Nähe von R. zur N. begründet.

Link zum Volltext der Entscheidung
https://nrwe.justiz.nrw.de/ovgs/ovg_nrw/
j2025/16_F_30_25_Beschluss_20250710.html
[Abruf: 14.11.2025]

https://nrwe.justiz.nrw.de/ovgs/ovg_nrw/j2025/16_F_24_25_Beschluss_20250513.html
https://nrwe.justiz.nrw.de/ovgs/ovg_nrw/j2025/16_F_24_25_Beschluss_20250513.html
https://nrwe.justiz.nrw.de/ovgs/ovg_nrw/j2025/16_F_30_25_Beschluss_20250710.html
https://nrwe.justiz.nrw.de/ovgs/ovg_nrw/j2025/16_F_30_25_Beschluss_20250710.html

